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Berichtigung 
 

Im Amtsblatt Nr. 4 der Stadt Erkrath vom 26.02.2014 wurde die Satzung zur 23. Änderung 
der Hauptsatzung für die Stadt Erkrath nicht gemäß Ratsbeschluss bekannt gemacht. Nach-
folgend erfolgt die Bekanntmachung des korrekten Satzungsbeschlusses: 
 
 

 
Satzung zur 23. Änderung 

der Hauptsatzung für die Stadt Erkrath 
vom 27.02.2014 

 
Aufgrund der §§ 13 Abs. 3, 7 Abs. 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 
878), hat der Rat der Stadt Erkrath in seiner Sitzung am 25.02.2014 folgende 23. Änderung 
der Hauptsatzung für die Stadt Erkrath beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

 
(1) Es wird ein Integrationsrat gebildet. Der Integrationsrat besteht aus 15 Mitgliedern, 

davon zehn gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 GO NRW direkt gewählten Mitgliedern und fünf 

gemäß § 27 Abs. 2 Satz 4 GO NRW vom Rat bestellten Ratsmitgliedern.  

 

 Für die gewählten Mitglieder des Integrationsrates können Stellvertreterinnen oder 

Stellvertreter gewählt werden. Für die vom Rat bestellten Mitglieder des Integrati-

onsrates werden Stellvertreterinnen oder Stellvertreter vom Rat bestellt. 

 
 

§ 2 
 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10530&val=10530&seite=878&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10530&val=10530&seite=878&sg=0&menu=1
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Erkrath, den 27.02.2014 
 
             Werner 
             Bürgermeister 
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